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RS OGH 1978/11/9 7Ob701/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1978

Norm

AußStrG §9 A2b

AußStrG §43

Rechtssatz

Beschwer eines Erben, der persönlich ermächtigt wurde, ein am Haus des Erblassers angebrachtes Gerichtssiegel zu

entfernen, wenn nunmehr durch Gerichtsbeschluß auch einer anderen Person die Befugnis hiezu eingeräumt wird.

Entscheidungstexte

7 Ob 701/78
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